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Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage
03/127/2016 AZ:

13.12.2016

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 für das Gebiet: "Nördlich der 
B 207, östlich Wendelweg, südlich der vorhandenen Sportanlagen, 
westlich Wohnbebauung Falkenring (B-Plan 18)
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
 Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Entscheidung

Sachverhalt:
Nach Einigung mit der Bürgerinitiative hat die Gemeindevertretung am 11.10.2016 den 
Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 gefasst. Der 
Beschluss wurde vom 17.10.2016 bis zum 25.10.2016 bekanntgemacht.

Finanzielle Auswirkungen: 

Beschlussvorschlag:
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 für das Gebiet: "Nördlich der 
B 207, östlich Wendelweg, südlich der vorhandenen Sportanlagen, westlich 
Wohnbebauung Falkenring (B-Plan 18)“ und die Begründung werden in den vorliegenden 
Fassungen gebilligt.

Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und die beteiligen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über 
die Auslegung zu benachrichtigen. 

Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung soll in Form einer öffentlichen Auslegung für die Dauer eines Monats im Amt 
Hohe Elbgeest, Fachdienst Planen und Bauen, Christa-Höppner-Platz 1, 21521 
Dassendorf, erfolgen. 

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:
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